Thema: Veränderung des Wahlrechtes auf „ab Geburt“.








Sehr geehrte Damen und Herren ��Junge Menschen brauchen ein Mitbestimmungsrecht in der aktuellen Politik!��Wir dürfen schon mit 14 über unsere Religionsangehörigkeit entscheiden und Verantwortung für Straftaten übernehmen, viele von uns müssen mit 16 den Beruf fürs Leben wählen und müssen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen aber über unsere politische Zukunft mitentscheiden dürfen wir nicht.��Die Frage ist, warum ich mit 15 Jahren nicht fähig bin zu wählen. Der meistgenannte Grund ist, dass man uns Jugendlichen in diesem Alter keine qualifizierte politische Meinungsbildung zutraut.��Warum sollen wir Jugendlichen uns für etwas begeistern und mitdenken, wenn wir doch bewusst ausgeschlossen werden?��Warum sollen wir uns eine eigene Meinung bilden, wenn diese eigene Meinung nicht zählt? ��Beispielsweise hat Österreich bereits einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung unternommen, indem es das Wahlrecht ab 16 auf Bundesebene eingeführt hat.





Auch in der Schule müsste der Politikunterricht viel eher eingesetzt werden, um schon früh politisches Engagement zu wecken.��An diesem Punkt, sei es nun mit 10, 12 oder 15 Jahren, sollten sie die Möglichkeit erhalten, ihr Wahlrecht, das bis dahin von den Eltern wahrgenommen wurde, selbst auszuüben.





Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.





(gehalten von Yakup Göl bei der „Debatte“ während des Landtagsbesuches 7.3.2012)


